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Verstärkte öffentliche Wahrnehmung der 
Kinderschutzproblematik

Berichterstattung über Kindesmisshandlung, -missbrauch, 
-vernachlässigung 

�Entwicklung der öffentlichen Debatte

�zeigt Epochen der Diskussion um Kinderschutz auf

�Veränderungen der Stellung/ des Wertes von Kindern



Kinderschutz in Deutschland nach der Jahrtausendwende

- in den letzten Jahren vermehrte Aufmerksamkeit auf das 

Thema Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern

- Ziel zahlreicher Initiativen auf kommunaler, Landes- und 

Bundesebene ist die Verbesserung des Kinderschutzsystems 

in Deutschland

- 2005 Novellierung des SGB VIII mit der Einführung des §8a: 

Konkretisierung des Schutzauftrages in der Kinder- und 

Jugendhilfe

- Auf- und Ausbau präventiver Ansätze, den sogenannten 

Frühen Hilfen (multiprofessioneller Ansatz zur Prävention von 

Kindeswohlgefährdung) 

- Runder Tisch sexueller Kindesmissbrauch

- 01.01.2012  Bundeskinderschutzgesetz



Aktionsprogramm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder 
und soziale Frühwarnsysteme“ (BMFSFJ)    

Initiative des Landes Baden-Württemberg und gemeinsame 

Förderung mit den Bundesländern Bayern, Rheinland-Pfalz 

und Thüringen 





Prävalenz von Misshandlungen in Kindheit und 
Jugend

Häuser, Schmutzer, Brähler & Glaesmer, 20111:

Umfrage in einer repräsentativen Stichprobe der 
deutschen Bevölkerung

Auswertbare Daten von 2504 Personen (≥ 14 Jahre)

Demographische Angaben

Standardisierter Fragebogen (Childhood Trauma 
Questionnaire)

______________________________________________________________________
1 Häuser W, Schmutzer G, Brähler E, Glaesmer H: Maltreatment in childhood and 
adolescence - results from a survey of a representative sample of the German population. 
Deutsches Ärzteblatt 2011; 108(17): 287–94.



Prävalenz von Misshandlungen in Kindheit und 
Jugend

Häufigkeit von Missbrauch und Vernachlässigung in 
Kindheit und Jugend
(N=2504; Mehrfachnennungen möglich)
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Jährliche gesamtwirtschaftliche 
Traumafolgekosten - Kosten
Tangible Kosten der Traumatisierung: 

Gesundheitskosten, Kosten der Kinder- und Jugendhilfe, 
Ausbildungsförderung, Wertschöpfungsverlust etc.:

335.421€

Bei 1,6 Mio. Betroffenen: 6.708€ Traumafolgekosten pro Fall 
und Jahr

Jährliche Kosten für die deutsche Gesellschaft 
durch Folgen von Kindesmisshandlung/-
missbrauch und Vernachlässigung

11 Mrd. €

oder

134,54€ trägt jeder Bundesbürger jährlich.



Öffentliche Debatte durch realitätsnahe Fallschilderung und 
Kritik am Handeln der Akteure und an der Effizienz der Hilfen 
insbesondere SPFH
Aber :  unpraktikable Lösungsvorschläge  z.B. Handlungspflicht 
für Ärzte



Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
§ 1  Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung

§ 2  Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der 
Kindesentwicklung

§ 3  Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im 
Kinderschutz

§ 4  Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

Änderungen in Vorschriften des SGB VIII, SGB IX, 
Schwangerschaftskonfliktgesetz 

���� Stärkung präventiver Ansätze /  Kooperation in
lokalen Netzwerken Früher Hilfen 

���� Weiterqualifizierung der Einschätzung und Abwendung
von Kindeswohlgefährdung

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)



Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
§ 1  Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung

§ 2  Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der 
Kindesentwicklung

§ 3  Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im 
Kinderschutz

§ 4  Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

Änderungen in Vorschriften des SGB VIII, SGB IX, 
Schwangerschaftskonfliktgesetz 

���� Stärkung präventiver Ansätze /  Kooperation in
lokalen Netzwerken Früher Hilfen 

���� Weiterqualifizierung der Einschätzung und Abwendung
von Kindeswohlgefährdung

Verabschiedung 1.1.2012 / Verwaltungsvereinbarung Juli 2012

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)

zum damaligen 
Zeitpunkt:
Blockade durch 
das BMG !





interdisziplinäre und verbindliche Kooperations- und 
Vernetzungsstrukturen vor Ort (§3 KKG)

Vorläufer und Initiativen 

� zahlreiche kommunale Initiativen lokaler Netzwerke im Kontext 
Früher Hilfen

� Einrichtung lokaler Netzwerkstrukturen in neun
Landeskinderschutzgesetzen

� systematische Entwicklung und Erprobung im Modellprojekt „Guter 
Start ins Kinderleben 

Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Kinderschutz



vielfältige kommunale Initiativen in Baden-Württemberg (unabhängig 
vom Aktionsprogramm „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale 
Frühwarnsysteme“ sowie vor dem Bundeskinderschutzgesetz)

- ergänzende und spezifische Angebote Früher Hilfen
(Familienbesuche, Familienhebammen, Entwicklungspsychologische
Beratung, etc.) 

- vielfach dauerhaft und als Teil der präventiven
Regelversorgung

vielfältiger und selbstverständlicher Austausch zwischen den Stadt-
und Landkreisen 

- informell

- im Rahmen unterschiedlichster Veranstaltungen (z.B. im 
Projekt „Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, KVJS,  
überregionale NetzwerkeKonferenz „Voneinander Lernen“

(NZFH), etc.) 

���� Alleinstellungsmerkmal in Baden-Württemberg!

Frühe Hilfen und Kinderschutz in Baden-Württemberg  



SPATZ in Ulm 
Spezifische Abschätzung von 
Entwicklungsrisiken und Hilfebedarf

Teilhabe von Eltern mit und ohne 
Migrationshintergrund an Regelangeboten
und ggf. an bedarfsgerechten Hilfen

Zusammenarbeit der Professionen aus 
Jugendhilfe und Gesundheitshilfe in Ulm                            

kommunale Initiativen in Baden-Württemberg







Projekt „Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz I - die 18 

teilnehmenden Stadt- und Landkreise

Alb-Donau-Kreis

LK Heidenheim

LK Ravensburg

LK Waldshut
LK Breisgau-

Hochschwarzwald

Stadt 
Freiburg

Ortenaukreis

LK Emmendingen

LK Sigmaringen

Zollernalbkreis

LK Tübingen

LK Böblingen

LK Heilbronn

Stadt
Karlsruhe

LK Karlsruhe

Stadt
Mannheim

LK Ludwigsburg

LK Esslingen



Projekt „Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz II - die 17 
teilnehmenden Stadt- und Landkreise/ kreisangehörigen Städte 
mit eigenem Jugendamt

Ostalbkreis

Rems-Murr-
Kreis

Landkreis 
Ravens-

burg
Landkreis 
Lörrach

Landkreis 
Konstanz

Stadt 
Konstanz

Stadt 
Villingen-

Schwenningen

Landkreis 
Tuttlingen

Landkreis 
Biberach

Landkreis 
Reutlingen

Stadtkreis 
Pforzheim

Stadtkreis 
Heilbronn

Enzkreis

Landkreis 
Rastatt

Stadtkreis
Heidelberg

Hohenlohe 
kreis

Landkreis 
Schwäbisch 

Hall



Bundeskinderschutzgesetz – § 3 KKG: Rahmenbedingungen 
für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

� Einrichtungen und Dienste 
der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe

� Behindertenhilfe für Kinder 
nach SGB XII

� Gesundheitsämter

� Sozialämter

� Gemeinsame Servicestellen

� Schulen

� Polizei- und 
Ordnungsbehörden

� Agenturen für Arbeit

� Krankenhäuser

� Sozialpädiatrische Zentren

� Interdisziplinäre 
Frühförderstellen

� Schwangerschafts- und 
Beratungsstellen für soziale 
Problemlagen

� Einrichtungen und Dienste 

� zur Müttergenesung

� zum Schutz vor Gewalt in 
engen sozialen 
Beziehungen

� Familienbildungsstätten

� Familiengerichte

� Angehörige von Heilberufen



Bundeskinderschutzgesetz – § 3 KKG: Rahmenbedingungen 
für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

� Einrichtungen und Dienste 
der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe

� Behindertenhilfe für Kinder 
nach SGB XII

� Gesundheitsämter

� Sozialämter

� Gemeinsame Servicestellen

� Schulen

� Polizei- und 
Ordnungsbehörden

� Agenturen für Arbeit

� Krankenhäuser

� Sozialpädiatrische Zentren

� Interdisziplinäre 
Frühförderstellen

� Schwangerschafts- und 
Beratungsstellen für soziale 
Problemlagen

� Einrichtungen und Dienste 

� zur Müttergenesung

� zum Schutz vor Gewalt in 
engen sozialen 
Beziehungen

� Familienbildungsstätten

� Familiengerichte

� Angehörige von Heilberufen

Partner  im Gesundheitssystem   - „freiwillige“

Kooperation und Vernetzung

Aber

Projekt der Landesärztekammer mit Moderatorentandems



Aus den Empfehlungen des Runden Tisches

Seite 32:

„Diagnostik und Intervention bei 
sexuellem Missbrauch, 
Vernachlässigung und 
Kindesmisshandlung sollten im 
Gesundheitswesen dokumentier- und 
abrechenbar sein.“









ICD-10 GM Kodierung (DIMDI)

T74.- Missbrauch von Personen
Kodiere zunächst die akute Verletzung, falls 
möglich

T74.0 Vernachlässigen oder Im-Stich-Lassen

T74.1 Körperlicher Missbrauch
Ehegattenmisshandlung o.n.A.
Kindesmisshandlung o.n.A.

T74.2 Sexueller Missbrauch

T74.3 Psychischer Missbrauch

T74.8 Sonstige Formen des Missbrauchs von Personen
Mischformen

T74.9 Missbrauch von Personen, nicht näher 
bezeichnet
Schäden durch Missbrauch:
- eines Erwachsenen o.n.A.
- eines Kindes o.n.A.

Achtung offizielle Klassifikation: Anwenden im Krankenhaus 
war bis 2012 verboten!  ���� seit 2013 möglich!



Schweizer Gesundheitswesen definiert Abklärungsleistung 
inkl. Vernetzung: „Zusammenarbeit mit externen Stellen…“

OPS 2013 : 
1-945 Diagnostik bei 
Verdacht auf 
Gefährdung von 
Kindeswohl und 
Kindergesundheit

Abrechnung der medizinischen Abklärung in 

Kinderschutzfällen im Krankenhaus in Deutschland 

seit 2013 erstmals möglich



§ 294 a SGB V
Mitteilung von Krankheitsursachen und drittverursachten 
Gesundheitsschäden

(1)...liegen Hinweise auf drittverursachte Gesundheitsschäden vor, sind die 
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
Einrichtungen sowie die Krankenhäuser nach § 108 verpflichtet, die 
erforderlichen Daten, einschließlich der Angaben über Ursachen und den 
möglichen Verursacher, den Krankenkassen mitzuteilen. Für die 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die nach § 116 des Zehnten 
Buches auf die Krankenkassen übergehen, übermitteln die Kassenärztlichen 
Vereinigungen den Krankenkassen die erforderlichen Angaben 
versichertenbezogen.
(2) Liegen Anhaltspunkte für ein Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 
vor, sind die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
Einrichtungen sowie die Krankenhäuser nach § 108 verpflichtet, den 
Krankenkassen die erforderlichen Daten mitzuteilen. Die Versicherten sind über 
den Grund der Meldung nach Satz 1 und die gemeldeten Daten zu informieren.

! Ausnahmeregelung seit August 2013 ! 

§ 294a Absatz 1 Satz 2 wird durch folgenden

Satz ersetzt:

*„Bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden,

die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs  

oder einer Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen

sein können, besteht keine Mitteilungspflicht nach Satz 1.“
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Anstieg der Inobhutnahmen seit 2005



Inobhutnahmen in den ersten drei Lebensjahren

• Überproportionaler 
Anteil der Kinder bis zu 
drei Jahren 

• Anlass der Inobhut-
nahme war zu 43% 
Überforderung der 
Eltern

„Greifen“ die Frühen Hilfen und das 
Bundeskinderschutzgesetz ??



§ 8b SGB VIII
Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder 
Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer 
Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen 
Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft.

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder 
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten 
oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen 
Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger 
der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung 
und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz 
vor Gewalt sowie

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der 
Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in 
persönlichen Angelegenheiten.



Mehr-Ebenen-Strategie der Prävention 
Implementierung von Mindeststandards

1. Vorlage eines verbindlichen Schutzkonzeptes 
2. Durchführung einer einrichtungsinternen Analyse zu 

arbeitsfeldspezifischen Gefährdungspotentialen und 
Gelegenheitsstrukturen

3. Bereitstellung eines internen und externen 
Beschwerdeverfahrens

4. Notfallplan für Verdachtsfälle
5. Hinzuziehung eines/einer externen Beraters/Beraterin 

Verdachtsfällen (z.B. Fachkraft für Kinderschutz)
6. Entwicklung eines Dokumentationswesens für Verdachtsfälle
7. Themenspezifische Fortbildungsmaßnahmen für

MitarbeiterInnen durch externe Fachkräfte
8.  Prüfung polizeilicher Führungszeugnisse 
9.  Aufarbeitung und konstruktive Fehlerbearbeitung

im Sinne der Prävention und Rehabilitierungsmaßnahmen 

(Unterarbeitsgruppe I des Runden Tisches Kindesmissbrauch)









Niederschwellige Beschwerdesysteme für 
Kinder 

Freisprechanlage zum Patientenfürsprecher und zu den umliegenden Jugendämtern 

in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Ulm



Frühe Kindheit 02/14









Schutzkonzepte

Initialisierung von Schlüsselprozessen

–Auf der Ebene der 
Organisationsentwicklung, Qualitäts-
und Beschwerdemanagemnt

–Auf der Ebene der 
Personalentwicklung

–Auf der Ebene der Teamentwicklung

–Auf der Ebene der konkreten Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen



§ 72 a SGB VIII Persönliche Eignung und Debatte um 
erweiterte Führungszeugnisse

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich 
der persönlichen Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 
insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen 
beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
181a, 182 bis 184e oder 225 des Strafgesetzbuches 
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich 
bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen von 
den zu beschäftigenden Personen ein Führungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes
vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass diese 
keine Personen nach Satz 1 beschäftigen.



Kind Jugend und Gesellschaft 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendschutz
2007

Anlage zum Arbeitsvertrag
„Gefahrgeneigte Tätigkeit“















Zweite Erhebungswelle Monitoring UBSKM 
Stand 29.08.2013

Inhalte des Monitoringfragebogens



Zweite Erhebungswelle Monitoring UBSKM 
Stand 29.08.2013

Bereich Grundgesamtheit Stichproben-

Größe (netto)

Auswertbare 

Fragebögen

Rücklauf in Prozent

Kliniken und 

Fachabteilungen für 

Kinder und Jugendliche

570 531 137 26 %

Kindertageseinrichtungen Ca. 52.000 4.988 1064 21 %

Heime und sonstige 

betreute Wohnformen
Ca. 4000 1.144 346 30 %

Internate 276 276 112 40 %

Kinder- und Jugendreisen 
(1)

Ca. 3.000 Anbieter 

und Einrichtungen
3036 105 4 %

Gemeindliches 

Leben - evangelische 

Gemeinden

15.129(2) Ca. 4.000 692 18 %

Gemeindliches 

Leben - katholische 

Pfarreien/Gemeinden

11.398(3) Ca. 1.700 591 33 %

Verbandliche 

Jugendarbeit - regionale 

und lokale Verbände

Weiterleitung über 

16 

Landesjugendringe(4)

(Klumpen-

)Stichprobe von 

lokalen 

Organisationen der 

Jugendarbeit

379
n. n.

Sportvereine(5) 91.000 Ca. 12.000 650 5 %

Schulen 31.519(6) Ca. 3.700 505 14 %
[1] Die Rücklaufquote zum Monitoring der Empfehlungen des Runden Tisches bei Anbietern von Kinder- und Jugendreisen ist gering, sodass 
Ergebnisse für diese Akteure lediglich als Trend interpretiert werden sollten.
[2] Evangelische Kirche, Erhebungsstand 2010.
[3] Katholische Kirche, Pfarreien und sonstige Seelsorgeeinheiten, Stand 2011.
[4] Über die Gesamtzahl der Jugendverbände liegen keine genauen Zahlen vor.
[5] Die Rücklaufquote zum Monitoring der Empfehlungen des Runden Tisches bei Sportvereinen ist gering und beinhaltet regionale 
Verzerrungen, sodass Ergebnisse für Sportvereine als Trend interpretiert werden sollten.
[6] Grundschulen, Förderschulen und weiterführende Schulen, Stand 2011.

Übersicht: Befragungsbereiche,Stichproben und Rücklauf



Zweite Erhebungswelle Monitoring UBSKM 
Stand 29.08.2013

23 %

38 %

30 %

13 %

5 %

0% 25% 50%

Ja, unser Träger hat eine Risikoanalyse
durchgeführt.

Ja, wir haben eine Risikoanalyse
durchgeführt.

Nein, es wurde keine Risikoanalyse
durchgeführt.

Nein, bisher wurde keine Risikoanalyse
durchgeführt, dies ist aber in Planung.

keine Angabe/weiß nicht

Heime/betreute Wohnformen
Hat sich Ihr Träger/Heim/betreute Wohnform mit möglichen Risiken 
beschäftigt, die die Ausübung von sexualisierter Gewalt begünstigen 
können? (N=342; Mehrfachantworten)



Zweite Erhebungswelle Monitoring UBSKM 
Stand 29.08.2013

66 %

19 %

8 %

5 %

2 %

0% 25% 50% 75%

Wir nutzen einzelne Maßnahmen zur
Prävention.

Wir nutzen ein umfassendes
Präventionskonzept.

In unserem Internat gibt es bisher
keine Präventionsansätze.

Es gibt bisher keine
Präventionsansätze, sie sind aber

bereits in Planung.

keine Angabe/weiß nicht

Internate 
Nutzen Sie in Ihrem Internat Ansätze zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt? (N=110)



Zweite Erhebungswelle Monitoring UBSKM 
Stand 29.08.2013

84 %

77 %

16 %

23 %

N=111

N=112

0% 25% 50% 75% 100%

Ansprechpersonen für
pädagogisches Personal

Ansprechpersonen für Eltern,
Kinder und Jugendliche

Ja Nein

Internate
Ist in Ihrem Internat eine Ansprechperson für das Thema sexualisierte 
Gewalt benannt? 



Zweite Erhebungswelle Monitoring UBSKM 
Stand 29.08.2013

55 %

33 %

10 %

1 %

0% 25% 50% 75%

Ja.

Nein.

Nein, dieser ist aber bereits in Planung.

keine Angabe/weiß nicht

Kliniken und Fachabteilungen für Kinder und 
Jugendliche
Gibt es in Ihrer Klinik/Fachabteilung einen Handlungsplan bei 
(vermutetem) sexuellem Missbrauch? (N=135; Mehrfachantworten)



Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG): § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

(1)Werden

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern 
oder Angehörigen eines anderen Heilberufes, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung,

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von 
einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
anerkannt ist,

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den 
§§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich 
anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten 
Schulen



… in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder 

Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die 

Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 

Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von 

Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 

Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG): § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung



(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der 

Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 

erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser 

Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor 

einer Übermittlung der Daten sind diese zu 

pseudonymisieren.

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG): § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung



Befugnisnorm in Bezug auf die Schweigepflicht im 
Bundeskinderschutzgesetz (§ 4 KKG)
Abgestuftes Vorgehen im Rahmen der Güterabwägung

Bei Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung: 

Stufe 1

Stufe 3

Stufe 2

Prüfung der eigenen 
fachlichen Mittel zur 
Gefährdungsab-
schätzung und 
Gefährdungsabwehr

Hinwirken auf die aktive 
Inanspruchnahme von 
Hilfen durch die 
Personensorge-
berechtigten

Mitteilung an das 
Jugendamt (Befugnis) 
wenn:

Tätigwerden dringend  
erforderlich ist
Personensorgeberechtigte  
nicht bereit oder nicht in 
der Lage sind, an  
Gefährdungseinschätzung   
oder Abwendung  der  
Gefährdung mitzuwirken

IseF

Wenn Tätigwerden des JA zur Gefahrenabwendung erforderlich



Beratungsbedarf in der Medizin
Individueller, fallbezogener Beratungsbedarf in der Medizin, 
insbesondere im Krankenhaus, entsteht häufig in den 
Abendstunden oder am Wochenende. 

Diensthabende Ärztinnen und Ärzte müssen in Rücksprache mit 
dem zuständigen Oberarzt, oft ohne erreichbaren Sozialdienst 
im Krankenhaus, über Fragen wie 

Inobhutnahme, 

Einschaltung des Jugendamts, damit 
verbundener Bruch der Schweigepflicht 

Entlassung nach Hause

entscheiden.

Die Rechtsgrundlagen sind ihnen dabei oft nicht bekannt 
und Informationen dazu auch nicht zugänglich.

Institutioneller Beratungsbedarf wird oft noch gar nicht erkannt
und nicht nachgefragt



Die Stichprobe einer Ulmer Befragung

Bundesland Stadt Facharzt Häufigkeit Prozent

Ulm Kinderheilkunde 12 30,77

Ulm Allgemeinmedizin 27 69,23

Ulm Ulm Gesamt 39 100,00

Neu Ulm Kinderheilkunde 3 15,79

Neu Ulm Allgemeinmedizin 16 84,21

Neu Ulm Neu Ulm Gesamt 19 100

Gesamt 58 100



Wissen Sie wie die Schweigepflicht für Sie als Arzt  im 
Bereich Kinderschutz geregelt ist?

Häufigkeit Prozent

ja 22 37,9

nein 31 53,4

verweigert 5 8,6

gesamt 58 100,0



Wie ist die Schweigepflicht momentan in diesem Bereich 
für Sie als Arzt konkret geregelt?

−Zitat: „Weiß nicht. Ich rede mit Jugendschutz Menschen 

über alles was mir am Herzen liegt. Ich fühle mich da nicht 

unsicher.“

−Zitat: „Die Schweigepflicht ist immer gleich geregelt.“

Nachfrage: „Wie denn konkret?“ Antwort: „Das weiß ich 

nicht. Das entscheide ich dann für mich."



Insoweit erfahrene Fachkräfte (IseF)

Insoweit erfahrene Fachkräfte sind derzeit insoweit nicht
erfahren. 

Sie kennen die Abläufe im Krankenhaus nicht. 

Das bislang in der Jugendhilfe z.B im Kitabereich erfolgreich 
praktizierte Beratungsprozedere: Vor-Ort-Gespräche in der 
Einrichtung, z.B. Kita, braucht längere Vorbereitungszeit und 
setzt ein stabiles Betreuungsverhältnis voraus.

Patienten bleiben oft nicht lang genug um ein solches Gespräch 
zu planen.

Akute Fragen in Bezug auf Schweigepflicht, Inobhutnahme etc.

Lösung: Telefonberatung?



Fazit

Kindesmisshandlung ist häufig

Die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Jugendhilfe im 
Kinderschutz ist zentral

Laufende Evaluation des BKschG  ist zu begrüssen

In den letzten Jahren sind hierfür Voraussetzungen geschaffen 
worden, deshalb primär kein Bedarf de lege ferenda

Massive Implementationsmängel de lege lata

Massive Informationsdefizite

Vorschlag Hotline als Bundesmodellprojekt

Praktikabilität

FAQ

Bepreisung der individuellen Beratungsleistung

Beratung der Institutionen nach § 8b Satz 2 SGB VIII

Anderes wichtiges Thema: wirken die Hilfen ?

z.B Inobhutnahme, Heim, SPFH etc 



„Es gibt keine großen Entdeckungen

und Fortschritte, solange es noch 

ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“

Albert Einstein

* 1889 Ulm

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm 

Steinhövelstraße 5
89075 Ulm 

www.uniklinik-ulm.de/kjpp

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Jörg M. Fegert



Redezeit und Diskussion 45 Minuten


